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1648 Verzeichnis, was den Lichtenauer Untertanen zu 

Peilstein und den nächst dabei gelegenen Orten in 
diesem Jahr für Einquartierungskosten entstanden sind. 

 
1648 Verzeichnis von Urkunden der Herrschaft Lichtenau in 

einer Truhe 
 
1648 Sophia Leopold, Witwe in Salzburg, stellt Sigmund 

Schifer Zucker, Schwämme, Pfeffer, Mandeln, 
Weinbeeren, Zimt etc. in Rechnung 

 
1648 Martin Geiperger in Linz stellt Sigmund Schifer 63 fl für 

geliefertes Eisen in Rechnung 
 
31.1.1649 Nachdem Michael Baumann am 6.12.1648 eine 

Gegendarstellung gegen Wolf Rechberger eingereicht 
hat, reagiert dieser folgendermaßen: 

 
 Er hat den Baumann auf dem Friedhof keineswegs 

einen Haberstrohdieb genannt, obwohl er davon 
überzeugt ist, dass dies den Tatsachen entspricht. Er 
hat auch damals 1645, als es um diese Anschuldigung 
ging, nur auf Drängen der guten Leute in einen 
Vergleich eingewilligt. 

 
 Die Behauptung vor der Kirchengemeinde und in der 

Landschaftskanzlei, Rechbergers verstorbener Sohn 
sei vier Wochen von Einquartierung verschont 
geblieben, schadet vor allem dem hinterbliebenen 
Waisenkind. Rechberger kann auch mit Zeugen im Ort 
und in der Landschaftskanzlei beweisen, dass 
Baumann diese Äußerung getan hat. 
 

 Rechberger hat von der Gemeinde St.Martin den 
Auftrag zur Reise nach Linz erhalten, wofür er auch 
bezahlt werden muss. Wenn Baumann selbst nach Linz 
gereist ist, hat das mit Rechbergers Reise gar nichts zu 
tun. 

 
 Was die Behauptung Baumanns angeht, er habe die 

Bewohner St. Martins beschuldigt, sie hätten ihn um 
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